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Mandanteninformation für Steuerrecht Privatvermögen 
1. Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung bei Freiwilligendienst zwischen mehreren Aus-

bildungsabschnitten 

Eine aus mehreren Ausbildungsabschnitten bestehende einheitliche Erstausbildung liegt nur 
dann vor, wenn die einzelnen Ausbildungsabschnitte in einem engen sachlichen und zeitlichen 
Zusammenhang zueinander stehen. An einem engen zeitlichen Zusammenhang fehlt es, wenn 
das Kind zwischen zwei Abschnitten einen Freiwilligendienst absolviert, statt die Ausbildung 
sogleich fortzusetzen. 
Hintergrund 

Die 1996 geborene A beendete mit Ablauf des Sommersemesters 2018 erfolgreich ihr Studium. 
In der Zeit vom 1.10.2018 bis zum 31.5.2019 absolvierte sie ein freiwilliges soziales Jahr. 

Vom 1.7. bis 30.9.2019 ging sie einer befristeten Aushilfstätigkeit als Werkstudentin nach, wobei eine 
wöchentliche Arbeitszeit von 25 Stunden vereinbart war. 

Ab dem 1.10.2019 (Wintersemester 2019/2020) begann A den Master-Studiengang in dem Fachbe-
reich, in dem sie zuvor das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen hatte. 

Der Zulassungsbescheid der Universität datiert vom 10.7.2019. 

Bereits mit E-Mail vom Juli 2018 hatte der Kläger die Familienkasse über die aus damaliger Sicht zu-
künftigen beruflichen Pläne seiner Tochter unterrichtet. 

Die Familienkasse hob die Kindergeldfestsetzung letztlich mit Wirkung ab Juli 2019 auf. Die Familien-
kasse sah insbesondere aufgrund des zwischenzeitlich abgeleisteten sozialen Jahres keinen engen 
Zusammenhang zwischen dem Bachelorstudium und dem angestrebten Masterstudium und beurteilte 
dieses als Zweitstudium. Die Aushilfstätigkeit als Werkstudentin von wöchentlich 25 Stunden während 
des Zeitraums Juli bis September 2019 wurde als kindergeldschädlich eingeordnet. 

Das FG schloss sich der Auffassung der Familienkasse nicht an und gewährte für den strittigen Zeit-
raum Juli bis September 2019 Kindergeld. Der Masterstudiengang sei noch Teil einer einheitlichen 
Erstausbildung. Der dazwischen absolvierte Freiwilligendienst ändere hieran nichts, auch weil bereits 
vor Abschluss des Bachelors die Aufnahme des Masters nachweislich beabsichtigt war. Der Freiwilli-
gendienst sei dann integrierter Bestandteil des Ausbildungsplans. 

Entscheidung 

Der BFH hat den Kindergeldanspruch abgelehnt. 

Zwar kann das Kindergeld grundsätzlich selbst dann gewährt werden, wenn die Tochter in dem stritti-
gen Zeitraum Juli bis September 2019 eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht fort-
setzen kann. Der Master-Studiengang begann schließlich erst ab Oktober 2019. 

Dem grundsätzlich möglichen Kindergeldanspruch steht aber im Entscheidungsfall die 25-stündige 
wöchentliche Erwerbstätigkeit im Rahmen einer Werkstudententätigkeit entgegen. Der Tätigkeitsum-
fang war relevant, weil das Kind seine erstmalige Ausbildung mit Abschluss des Bachelors abge-
schlossen hatte. 

Eine einheitliche Erstausbildung im Sinne des Kindergeldrechts liegt bei mehreren Ausbildungsab-
schnitten (mehraktige einheitliche Ausbildung) nur vor, wenn sie zeitlich und inhaltlich so aufeinander 
abgestimmt sind, dass die Ausbildung nach Erreichen des ersten Abschlusses fortgesetzt werden soll 
und das vom Kind angestrebte Berufsziel erst über den weiterführenden Abschluss erreicht werden 
kann. So ist es grundsätzlich möglich, dass die erstmalige Ausbildung im Kindergeldrecht z. B. erst mit 
Abschluss des Masters vorliegt. 

Für eine mehraktige einheitliche Ausbildung kommt es vor allem darauf an, ob die einzelnen Ausbil-
dungsabschnitte in einem engen sachlichen Zusammenhang (z. B. dieselbe Berufssparte, derselbe 
fachliche Bereich) zueinanderstehen und in engem zeitlichen Zusammenhang durchgeführt werden. 
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Von einem engen zeitlichen Zusammenhang geht die Rechtsprechung nur dann aus, wenn das Kind 
nach seinem ersten Ausbildungsabschnitt zum nächstmöglichen Zeitpunkt den nächsten Ausbildungs-
abschnitt aufnimmt. 

Hiervon war im Entscheidungsfall nicht auszugehen, weil sich das Kind nach dem erfolgreich abge-
schlossenen Bachelor-Studium aus persönlichen Gründen für einen Freiwilligendienst entschied. Allein 
die Entscheidung zur Aufnahme des Masterstudiums nach dem Freiwilligendienst, die vor Beendigung 
des Bachelors getroffen wurde, reicht nicht aus. Durch die tatsächliche Entscheidung für den Freiwilli-
gendienst aus persönlichen Gründen wird der enge zeitliche Zusammenhang zwischen dem Bachelor- 
und dem Master-Studium unterbrochen und die Erstausbildung im Sinne des Kindergeldrechts ist mit 
Abschluss des Bachelors beendet. 
Der kindergeldauslösende Freiwilligendienst selbst stellt keine Berufsausbildung i. S. d. § 32 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG dar – entgegen der Auffassung des FG – und kann damit kein Bestandteil 
einer mehraktigen Ausbildung sein. 

2. Einspruch per E-Mail: Wer muss den Zugang nachweisen? 
Ein Einspruch muss fristgerecht eingereicht werden. Dem Steuerpflichtigen obliegt dabei der 
Nachweis des Zugangs eines per Mail eingelegten Einspruchs. 
Hintergrund 

Am 8.8.2018 erließ das Finanzamt Einkommensteuerbescheide für die Jahre 2015 bis 2017, in denen 
verschiedene Werbungskosten nicht anerkannt wurden. 

Im Mai 2019 teilte das Finanzamt per E-Mail mit, dass zu diesen Bescheiden im Finanzamt kein Ein-
spruch vorliege. Der steuerliche Vertreter des Klägers übersandte hierauf als E-Mail-Anhang am 
31.5.2019 eine E-Mail vom 30.8.2018, mit der (fristgerecht) Einspruch eingelegt wurde. Die E-Mail-
Adresse des Finanzamts war hierbei zutreffend verwendet worden. 

Das Finanzamt teilte im Juni 2019 mit, dass dieser Einspruch aus dem August 2018 nicht eingegangen 
sei, der Einspruch sei damit erst im Mai 2019 erhoben worden. Der Einspruch sei deshalb verfristet. 
Der Kläger wandte sich hierbei gegen diese Entscheidung des Finanzamts. Er trug vor, dass ihm Feh-
ler des Finanzamts nicht anzulasten seien. Hilfsweise beantragte er Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand. 

Entscheidung 

Der Kläger hatte beim Finanzgericht Erfolg, allerdings "lediglich" mit Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand. Die Einspruchsfrist sah auch das Finanzgericht als überschritten an, da der Kläger den Zugang 
der E-Mail vom 30.8.2018 nicht nachgewiesen habe. Hierfür trage der Kläger die Beweislast. Bei ei-
nem Einspruch per E-Mail obliege es dem Versender der Mail, den Empfang nachzuweisen, da er die-
se Art der Übermittlung des Einspruchs freiwillig gewählt hat. Allerdings sei dem Kläger Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand zu gewähren, da die Voraussetzungen des § 110 AO erfüllt seien. 

Der Kläger sei ohne sein Verschulden verhindert gewesen, eine gesetzliche Frist einzuhalten, auch sei 
die versäumte Handlung innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses nachgeholt worden. 
Ein Verschulden des Klägervertreters sei deshalb nicht gegeben, da die Mail vom 30.8.2018 an die 
richtige Adresse versandt worden sei und auch nicht als unzustellbar zurückgekommen sei. Zudem sei 
eine Kopie dieser E-Mail zutreffend zugestellt worden. Das Einholen einer Lesebestätigung sei nicht 
erforderlich, da es hierzu insbesondere von Seiten der Finanzverwaltung keine Vorgaben gebe. 

3. Kosten für Privatschule sind keine Krankheitskosten 

Die Kosten für den Privatschulbesuch eines hochbegabten Kindes sind nicht als Krankheits-
kosten abziehbar, wenn der Schulbesuch nicht zum Zweck einer Heilbehandlung erfolgt. 
Hintergrund 

Die Kläger sind Eltern eines Kindes, das an einer psychisch-somatischen Erkrankung litt. Ein daraufhin 
durchgeführter Intelligenztest ergab, dass das Kind explizit hochbegabt war. Ein Amtsarzt stellte fest, 
dass das Kind eine besondere Lernbegabung hatte und in der Regelschule keine entsprechende För-
derung erhielt. Die schulische Unterforderung führe zu den behandlungsbedürftigen psychosomati-
schen Beschwerden. 
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Die Eltern nahmen Kontakt mit einem staatlich anerkannten privaten Internatsgymnasium auf. Der 
Amtsarzt befürwortete aus dringenden gesundheitlichen Gründen, das Kind dort beschulen zu lassen. 
Ab September 2018 besuchte das Kind schließlich diese Schule. 

In ihrer Einkommensteuererklärung 2018 machten die Eltern die Kosten des Internatsgymnasiums i. H. 
v. 37.713 EUR als Krankheitskosten des Kindes im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen gel-
tend; enthalten waren in den Kosten u. a. Schulgeld, Betreuungskosten, Aufnahmegebühren und Ver-
pflegungs- und Übernachtungskosten. In der Einkommensteuererklärung 2019 machten die Eltern 
schließlich Kosten von 40.159 EUR geltend. Das Finanzamt erkannte die Kosten des Schulbesuchs 
nicht an und verwies darauf, dass es an der Zwangsläufigkeit fehle und keine Krankheit ersichtlich sei, 
die geheilt oder gelindert werden müsse. 
Entscheidung 

Das FG erkannte die Kosten des Schulbesuchs nicht als außergewöhnliche Belastungen an. 

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung können Kosten für Privatschulbesuche nur unter engen 
Voraussetzungen als unmittelbare Krankheitskosten angesehen werden. Erforderlich ist hierfür, dass 
der Schulbesuch zum Zwecke einer Heilbehandlung erfolgt und dort unter Aufsicht medizinisch ge-
schulten Fachpersonals eine spezielle Heilbehandlung durchgeführt wird. 
Dies war vorliegend nicht der Fall, denn eine Therapie hinsichtlich der Beschwerden des Kindes hatte 
an der Schule nicht stattgefunden. Kosten für einen Privatschulbesuch sind grundsätzlich nicht außer-
gewöhnlich, auch wenn das Kind lernbehindert ist. Zwar hatte der Amtsarzt den Schulbesuch im vor-
liegenden Fall dringend empfohlen, hieraus ergab sich jedoch keine zwangsläufige medizinische Indi-
kation des Schulbesuchs. Die Schule war (auch) im Hinblick auf die Hochbegabung ausgewählt wor-
den; eine Hochbegabung als solche stellt jedoch keine Erkrankung dar. Es genügte dem FG nicht, 
dass der Schulbesuch aus sozialen, psychologischen oder pädagogischen Gründen erfolgt war. 


